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1 VERFAHRENSDATEN 

1.1 Sektorenauftraggeber und vergebende Stelle 

Sektorenauftraggeber: Steiermarkbahn und Bus GmbH 

Vergebende Stelle: Steiermarkbahn und Bus GmbH (kurz „StB“) 

 Eggenberger Straße 20 

 8020 Graz 

  

Kontaktstelle: Steiermarkbahn und Bus GmbH 

 Abteilung Fahrzeugmanagement 

 zH. Herrn Ing. Mario Kaufmann 
 Eggenberger Straße 20 

 8020 Graz 

 Telefon 0043 (0) 316 812581 983 

 Email: mario.kaufmann@steiermarkbahn.at 

1.2 Auftragsbezeichnung 

Lieferung von 224 Stück Doppelsitzbänken für die Trieb- und Steuerwagenflotte der Murtalbahn 

(5 Triebwagen und 3 Steuerwagen). 

1.3 Rechtliche Grundlagen des Vergabeverfahrens 

Die Auftragsvergabe erfolgt nach den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2018 – 

BVergG 2018, BGBl. I Nr. 65/2018 idgF (in der Folge BVergG 2018) sowie dem Steiermärkischen 

Vergaberechtsschutzgesetz – StVergG 2018, LGBl. Nr. 62/2018 idgF (in der Folge StVergG 

2018) und den dazu ergangenen Verordnungen.  

Die Auftragsvergabe wird daher als Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung gemäß 

§§ 203 Abs. 12 iVm 214 BVergG 2018 im Sektoren-Unterschwellenbereich durchgeführt. 
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Auftragsgegenstand ist Lieferung von 224 Stück Doppelsitzbänken. Vergabekontrollbehörde ist 

das Landesverwaltungsgericht Steiermark, Salzamtsgasse 3, 8010 Graz.  

1.4 Bekanntmachung des Vergabeverfahrens 

Der Auftraggeber hat die Bekanntmachung dieses Vergabeverfahrens elektronisch erstellt und 

am 18.04.2024 im OGD – Open Government Data Österreich (https://www.data.gv.at) 

veröffentlicht. 

1.5 Leistungsgegenstand 

1.5.1 Ziel des Vergabeverfahrens 

Ziel des Vergabeverfahrens ist die Ausstattung der Trieb- und Steuerwagenflotte der Murtalbahn 

mit Doppelsitzbänken. 

1.5.2 Gegenstand des Auftrages 

Gegenstand des Auftrags ist die Lieferung von 224 Stück Doppelsitzbänken. Die Sitzbänke sollen 

den Vorgaben der Referenzmaße (siehe Foto - Referenzmaße) und den technischen 

Anforderungen entsprechen, wobei die bestehende Unterkonstruktion (siehe Foto - 

Unterkonstruktion) unverändert erhalten bleiben muss. Angesichts der begrenzten räumlichen 

Gegebenheiten ist es von besonderer Wichtigkeit, darauf zu achten, dass die Referenzmaße 

eingehalten werden.  

Es ist sicherzustellen, dass die gelieferten Sitzbänke an die vorhandene Unterkonstruktion 

angepasst werden können. 

Der Lieferant hat sicherzustellen, dass bei Bedarf eine Ersatzteilversorgung gewährleistet ist. 

Die angebotenen Doppelsitzbänke müssen über eine eisenbahnrechtliche Zulassung in 

Österreich verfügen und sämtlichen geltenden gesetzlichen Normen und Richtlinien entsprechen. 
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Insbesondere muss die aktuelle Brandschutznorm EN 45545 sowie die UIC 566 erfüllt werden. 

Weiters muss von jedem Bieter zumindest eine Referenz angegeben werden, wo die zu 

liefernden Fahrgastsitze bereits bei einem Verkehrsbetrieb im Einsatz sind.  

Die Nachweise über diese Anforderungen hat der Bieter seinem Angebot beizulegen. 

Ein hoher Sitzkomfort ist wichtig, die Verweildauer auf dem Sitz beträgt max. 1,75 Stunden. Die 

Art des Polstermaterials, sei es Schaum oder Feder, ist nicht ausschlaggebend. Der Bezug muss 

aus Stoff bestehen und die Möglichkeit bieten, eigene Farben auszuwählen oder aus einer 

Auswahl an Mustern zu wählen. Zusätzlich ist wichtig, dass der Bezug leicht zu reinigen und dass 

der Stoff bzw. Einsatz für die Sitzfläche sowie für die Rückenlehne einfach austauschbar ist. 

Foto - Unterkonstruktion 
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1.5.3 Leistungsfrist und Lieferort 

Lieferort: Bahnhofviertel 11, 8850 Murau, Bahnhof Murau 

Lieferfrist:  Die Lieferung der Fahrgastsitze muss in mehreren Teilen erfolgen: 

 56 Stück. In KW 32, 2024 (spätestens 09.08.2024, 8 Uhr) 

 28 Stück in KW 36, 2024 (spätestens 06.09.2024, 8 Uhr) 

 28 Stück in KW 48, 2024 (spätestens 29.11.2024, 8 Uhr) 

 28 Stück in KW 10, 2025 (spätestens 07.03.2025, 8 Uhr) 

 28 Stück in KW 23, 2025 (spätestens 06.06.2025, 8 Uhr) 

 28 Stück in KW 36, 2025 (spätestens 05.09.2025, 8 Uhr) 

 28 Stück in KW 48, 2025 (spätestens 28.11.2025, 8 Uhr) 

Foto - Referenzmaße 
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2 ABLAUF DES VERFAHRENS UND ZUSCHLAGSERTEILUNG 

Dieses Vergabeverfahren erfolgt 2-stufig: In der ersten Stufe sichtet die vergebende Stelle die 

eingelangten Angebote und scheidet jene Angebote, die nicht die Mindestkriterien erfüllen aus 

dem Verfahren aus. In weiterer Folge werden die verbleibenden Angebote nach dem 

Angebotspreis gereiht und führt die vergebende Stelle gemäß dieser Reihung mit maximal 3 

Bietern weitere Gespräche/Verhandlungen (zweite Stufe). Die vergebende Stelle behält sich 

jedoch ausdrücklich vor, dem bestgereihten Angebot sogleich den Zuschlag zu erteilen und auf 

die Durchführung der Verhandlungen (also auf die 2. Stufe) zu verzichten. 

Die Zuschlagserteilung soll voraussichtlich in der KW 22 erfolgen. 

3 DAS ANGEBOT 

3.1 Angebotsfrist 

Das Angebot des Bieters ist bis Ende Mai 2024 jedenfalls verbindlich und hat er dieses bis 

spätestens  

06.05.2024 

per E-Mail unter mario.kaufmann@steiermarkbahn.at an die vergebende Stelle einzureichen. 

3.2 Teilangebote, Abänderungs- und Alternativangebote 

Die Abgabe dieser Angebote ist nicht zulässig. 

3.3 Keine Vergütung der Angebote 

Die StB vergütet dem Bieter keinerlei Aufwendungen, die diesem durch die Beteiligung an diesem 

Vergabeverfahren entstehen. Der Bieter hat insbesondere keinen Anspruch auf Ersatz der 
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Kosten für die Ausarbeitung und Übermittlung der Angebote sowie technischer Unterlagen und 

Beilagen. 

3.4 Mangelhafte Angebote 

Im Fall von verbesserungsfähigen Mängeln wird die StB den Bieter zur Verbesserung auffordern 

und – sofern in der Aufforderung zur Verbesserung nichts anderes festgelegt ist – den Bieter 

ausscheiden, wenn dieser der Aufforderung nicht nachkommt. 

4 EIGNUNG 

Bieter müssen gemäß BVergG beruflich befugt, beruflich zuverlässig, wirtschaftlich leistungsfähig 

und technisch leistungsfähig sein.  

4.1 Ausschlussgründe 

Es dürfen keine Ausschlussgründe gemäß § 249 BVergG 2018 vorliegen. Das Vorliegen eines 

Ausschlussgrundes führt dazu, dass der Bieter aus dem Verfahren ausscheidet. 

4.2 Eignung 

Der Bieter erklärt, dass er zur Durchführung der Leistungen über eine entsprechende Befugnis 

verfügt und beruflich zuverlässig sowie wirtschaftlich leistungsfähig ist. Die vergebende Stelle 

behält sich ausdrücklich vor, einen Gewerberegisterauszug, eine Strafregisterbescheinigung 

gemäß § 10 Strafregistergesetz 1968, Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen 
Sozialversicherungsträgers und die letztgültige Rückstandsbescheinigung gemäß § 229a 

BAO des zuständigen Finanzamtes und/oder eine Bankerklärung (Bonitätsauskunft) anzufordern. 

Der Bieter ermächtigt die vergebende Stelle, Auskünfte bei der nach § 28 

Ausländerbeschäftigungsgesetz eingerichteten zentralen Verwaltungsstrafevidenz und 

Auskünfte aus der Verwaltungsstrafevidenz des Kompetenzzentrums LSDB gemäß § 35 LSD-
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BG sowie Auskünfte bei Kreditschutzverbänden über die wirtschaftliche Situation seines 

Unternehmens einzuholen. 

5 KRITERIEN 

Der Auftraggeber legt gemäß § 214 Abs 4 BVergG 2018 folgende Kriterien fest, anhand derer 

das erfolgreiche Angebot bestimmt wird:  

5.1 Mindestkriterien 

Die unter Punkt  1.5.2 genannten Kriterien sind die Mindestkriterien.  

 

5.2 Preis 

Nach Prüfung der Erfüllung der Mindestkriterien wird der Auftrag an den Bieter, der das Anbot mit 

dem niedrigsten Preis abgegeben hat, vergeben. 

Der Angebotspreis besteht aus dem Anschaffungspreis auf Basis des Nettoangebotspreises 

(einschließlich allfälliger Nachlässe, exkl. Ust.) gem. der in den Ausschreibungsunterlagen 

geforderten Ausführung. Die Lieferkonditionen und der Preis pro Stück sind ebenfalls anzugeben. 

5.3 Fragen und Berichtigungen 

Der Bieter weist die vergebende Stelle schriftlich auf Unklarheiten oder vermutete 

Rechtswidrigkeiten hin, widrigenfalls der Bewerber daraus keine Rechtsfolgen zu seinen Gunsten 

ableiten kann. Auskunftsersuchen haben grundsätzlich schriftlich und in deutscher Sprache zu 

erfolgen und sind spätestens bis zum 03.05.2024, an die vergebende Stelle, per E-Mail an: 

mario.kaufmann@steiermarkbahn.at, mit dem Betreff „Anschaffung von Fahrgastsitzen" zu 

richten. 
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5.4 Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB Auftragsvergaben) 

Soweit in den Ausschreibungsunterlagen nichts Abweichendes geregelt ist, gelten die auf der 

Homepage des Auftraggebers (www.steiermarkbahn.at) veröffentlichten Bestimmungen der 

„Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Auftragsvergaben der Steiermärkischen Landesbahnen 

(StLB) sowie der Steiermarkbahn und Bus GmbH (StB) und der Steiermarkbahn Transport und 

Logistik GmbH (StB TL)“, Stand 12.03.2019. 

5.5 Widerruf des Vergabeverfahrens  

Der Auftraggeber behält sich gemäß §§ 310 f iVm 148 f BVergG 2018 vor, das Vergabeverfahren 

– insbesondere bei Änderung des Bedarfs oder Wegfall der budgetären Bedeckung oder die 

Überschreitung des für dieses Vorhaben vorgesehenen Budgets sowie der Verletzung der 

Grundsätze des Vergabeverfahrens – zu widerrufen. 

Sollte festgestellt werden, dass der Bewerber unrichtige oder ungenügende Angaben gemacht 

hat, kann (muss) der Auftraggeber den Bewerber vom weiteren Vergabeverfahren ausschließen 

bzw. ausscheiden. 

5.6 Schadenersatz 

Der Auftraggeber bzw. die vergebende Stelle haften für einen Schaden, der dem Bewerber im 

Vergabeverfahren allenfalls entsteht, ausschließlich bei nachgewiesenem Vorliegen von grober 

Fahrlässigkeit oder Vorsatz. 

 


